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RS OGH 1988/10/5 3Ob106/88
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.10.1988

Norm

EO §170 Z5

Geo §562

Rechtssatz

Als deutliche Bezeichnung der zur Versteigerung gelangenden Liegenschaft kann die Angabe des Grundbuchskörpers

durch die Angabe der Einlagezahl genügen; die Angabe der Liegenschaftsbestandteile, also etwa der zum Gutsbestand

zählenden Grundstücke ist nicht unbedingt zu fordern.

Entscheidungstexte

3 Ob 106/88

Entscheidungstext OGH 05.10.1988 3 Ob 106/88
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